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Besondere Bedingungen
zur Webshop-Versicherung

Rahmenvereinbarung der exali GmbH
 
In Ergänzung der vereinbarten Versicherungsbedingungen gelten folgende Besondere Bedingungen für die exali GmbH 
(Stand 12-2015):

I. Allgemein

1. exali.de Online-Konditionen

Die Konditionen dieses Versicherungsvertrages gelten nur, solange dieser Versicherungsvertrag durch die exali GmbH 
betreut wird. Im Falle eines Vermittlerwechsels wird dieser Vertrag zur nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages auf den 
allgemein gültigen Tarif von Markel umgestellt. Die derzeit vereinbarten Konditionen können nach einem Wechsel nicht 
mehr fortgeführt werden, da es sich um ein an die exali GmbH gebundenes Sonderkonzept handelt.

2. Beitragsfreie Bedingungsverbesserungen von exali.de – Innovationsklausel

Werden während eines Versicherungsjahres prämienneutrale Bedingungsverbesserungen zwischen der exali GmbH und 
Markel vereinbart, so finden diese Verbesserungen mit sofortiger Wirkung Anwendung auf diesen Versicherungsvertrag. 
Die Dokumentation erfolgt zur nächsten Fälligkeit des Versicherungsvertrages.

3. exali.de Online-Antrag – Vereinfachte Antragstellung 

Im Falle des Vertragsabschlusses über den exali.de-Online-Antrag gilt die vollständige Beantwortung der Fragen im 
Online-Formular als ausreichend. 

4. exali.de Jahresmeldung – Vereinfachte Vertragspflichten 

Die fristgerechte Beantwortung der Online-Jahresmeldung im Kundenbereich von exali.de gilt für die jährliche Änderungs-
anzeige als ausreichend. 

5. Startup-Unternehmen und Existenzgründer  

Für Startup-Unternehmen und Existenzgründer ist im ausgewiesenen Beitrag ein Nachlass von 15 % berücksichtigt. 
Dieser Nachlass entfällt automatisch nach Ablauf des 2. Versicherungsjahres. 

Definition Startup-Unternehmen und Existenzgründer: 

•  Unternehmen, bei denen die Firmengründung nicht länger als 12 Monate zurückliegt. 
•  Selbständige und Freiberufler, deren Aufnahme der Tätigkeit nicht länger als 12 Monate zurückliegt.

II. Erweiterter Versicherungsumfang

1. Verletzung gewerblicher Schutzrechte, Veröffentlichungsrisiken

Klarstellend zu Teil D. Ziffer 2.2 der vereinbarten Versicherungsbedingungen gelten Bildrechtsverletzungen durch Produkt-
abbildungen der über den Webshop verkauften Produkte sowie Rechtsverletzungen durch Produktbeschreibungen der im 
Webshop verkauften Produkte als mitversichert.



Stand 12-2015Seite 2 | 2

Besondere Bedingungen
zur Webshop-Versicherung

2. Vertrauensschaden- und Betrugs-Versicherung (sofern gewählt)

In Erweiterung der vereinbarten Versicherungsbedingungen zu Teil  A. Ziffer 8.1.1 gilt folgende Vereinbarung:

Der Versicherer ersetzt die dem Versicherungsnehmer unmittelbar entstandenen Vermögensschäden (zum Beispiel ver-
meidbare Mehraufwendungen), die durch mitversicherte Personen bei Gelegenheit einer dienstlichen Tätigkeit verursacht 
werden durch 

•  Fehl- und Doppelüberweisungen oder die Nichtbeachtung von Skonti; 
•  Schreib-, Rechen- und Eingabefehler bei der Erstellung von Rechnungen oder Bestellungen fremder Waren und 

Dienstleistungen.


